
TOP 7.  Musikschule Markt Piesting – Vereinbarung/Beschluss 16.2.1993 
 
Sachverhalt: 
Die Marktgemeinde Waldegg leistet aufgrund der Vereinbarung (Beschluss vom 16.2.1993) 
Kostenbeiträge an die Musikschule der Gemeinde Markt Piesting. Bis vor dieser 
Vereinbarung wurde ein pauschaler Jahresbetrag über ATS 55.000,— (rd. € 3.997,-) 
geleistet. Nachdem damals die Gemeinde Markt Piesting eine „gerechte und objektive“ 
Aufteilung angestrebt hat, wurde o.a. Vereinbarung abgeschlossen. Die betreffenden 
umfangreichen Unterlagen liegen zur Einsichtnahme im Amt auf bzw. wird ein Auszug den 
Sitzungsunterlagen im Rahmen der Übermittlung beigefügt. 
Unsere Marktgemeinde scheint derzeit nicht im sogenannten Musikschulplan des Landes 
Niederösterreich auf – dies deshalb, da wir offiziell überhaupt nicht in Erscheinung treten, da 
die Musikschule in der derzeitigen Konstellation zu 100% eine Schule der Gemeinde Markt 
Piesting ist. 
Nach Abschluss der neuen Vereinbarung im Februar 1993 stellte sich die Kostenstruktur 
(auszugsweise) wie folgt dar: 
2002  57 Schüler  € 16.552,— 
2008  42 Schüler  € 34.285,— 
2017  32 Schüler  € 26.722,— 
2018  32 Schüler  € 32.506,— 
Mit ungefähr 20% ist unser Anteil an Schülerinnen und Schülern ein nicht unerheblicher und 
haben sich die Aufwendungen für unsere Marktgemeinde in den vergangenen Jahren 
erheblich verändert. Der Marktgemeinde Waldegg ist es wichtig, dass unsere Pflichtschüler 
eine qualitative Möglichkeit zur musikalischen Aus- und Weiterbildung erhalten. Aufgrund der 
geänderten Rahmenbedingungen sehen wir es als essentiell an, dass die künftige 
Zusammenarbeit noch stärker, partnerschaftlicher und vor allem auf Augenhöhe gestaltet 
wird. 
 
Aus diesem Grund wurde das Musikschulmanagement Niederösterreich zwecks Beratung 
und Analyse hinzugezogen. Am 28.8.2019 fand erstmals ein Gespräch zwischen den 
Gemeinden Markt Piesting, Wöllersdorf-Steinabrückl und Waldegg statt. Aus unserer Sicht 
ist die Zusammenarbeit auf eine neue stärkere und intensivere Basis zu stellen. Die Präsenz 
und Identifikation mit der Musikschule muss auch für die Bürgerinnen und Bürger der 
jeweiligen Gemeinde spürbar werden.  
 
Es soll daher im Jahr 2020 an einer neuen Form der Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden gearbeitet werden. Damit einer Verbandslösung ab dem nächsten Schuljahr 
nichts im Weg steht und für die Schülerinnen und Schüler aus unserer Gemeinde der 
zukünftige Unterricht auch weiterhin gewährleistet bleibt, ist es erforderlich, bis Ende August 
2020 die Grundlagen zu einer „Satzung“ auszuarbeiten, welche auch die Interessen der 
Marktgemeinde Waldegg sicherstellt. Formell ist daher die mit 16.2.1993 beschlossene 
Vereinbarung gemäß der in Pkt. VI. geregelten Fristen mit Jahresende aufzulösen – die 
Vereinbarung bleibt bis Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 aufrecht – dies erlaubt den 
bisherigen Partnern, in ausreichender Zeit eine neue Rechtsgrundlage (Verbandssatzung) zu 
schaffen, welche dem jeweiligen  Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen ist. 
 
Antrag an den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat möge die Auflösung der Vereinbarung unter Einhaltung der im Beschluss 
vom 16.2.1993 Pkt. VI. geregelten Fristen mit Jahresende, mit der Marktgemeinde Piesting 
beschließen und den Bürgermeister beauftragen, alle Maßnahmen zu ergreifen, die 
erforderlich sind, dass bis Beginn des Schuljahres 2020/2021 Statuten/Satzungen für einen 
Musikschulverband mit den Gemeinden Piesting, Waldegg und Wöllersdorf-Steinabrückl 
ausgearbeitet und rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 


